
Teilnahmebedingungen und Hinweise 
 
 
1. Anmeldung und Vertragsabschluss 
1.1. Mit der Anmeldung wird uns, dem Freizeitveranstalter, der Abschluss eines Reisevertrages aufgrund der in der Ausschreibung genannten bindenden 
Leistungsbeschreibungen und Preisen unter Einbeziehung dieser Teilnahmebedingungen verbindlich angeboten. 
1.2. Die Anmeldung soll auf den Anmeldevordrucken des Freizeitveranstalters erfolgen. Bei Minderjährigen ist die Anmeldung von einem Erziehungsberechtigten 
zu unterschreiben. Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge des Posteingangs berücksichtigt. Der Reisevertrag ist zustande gekommen, wenn die Anmeldung 
vom Freizeitveranstalter schriftlich bestätigt worden ist. 
1.3. Alle Freizeiten stehen jedem offen, sofern nicht im jeweiligen Programm Teilnahmebeschränkungen nach Alter oder sonstigen Voraussetzungen angegeben 
sind. 
2. Zahlungsweise 
Die Teilnahmegebühren sind nach schriftlicher Bestätigung des Freizeitveranstalters auf dessen Konto zu überweisen. Wer aus momentaner oder andauernder 
Notlage heraus den vollen Betrag nicht aufbringen kann, hat die Möglichkeit, über verschiedene Kinder- und Jugendförderungsgelder einen Antrag auf 
Ermäßigung zu stellen. Mehr Auskunft erhalten Sie beim Freizeitveranstalter. 
Als Körperschaft des öffentlichen Rechts unterliegen wir nicht der Reisepreissicherung. Die Zahlungsbedingungen entnehmen Sie bitte dem entsprechenden 
Prospekt oder dem Teilnehmer-Infobrief. 
3. Leistungen 
3.1. Die Leistungen ergeben sich aus der Leistungsbeschreibung und den allgemeinen Hinweisen in der Ausschreibung. Nebenabsprachen (Wünsche, 
Vereinbarungen), die den Umfang der vertraglichen Leistungen verändern, bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch den Freizeitveranstalter. 
3.2. Vermitteln wir im Rahmen der Reise Fremdleistungen, haften wir nicht selbst für die Durchführung dieser Fremdleistungen, soweit in der 
Reiseausschreibung auf die Vermittlung dieser Fremdleistung ausdrücklich hingewiesen wird. 
4. Reiseabsage 
1. Der Freizeitveranstalter kann bis zum 14. Tage vor Reiseantritt vom Vertrag zurücktreten, wenn eine in der Ausschreibung genannte Mindestteilnehmerzahl 
nicht erreicht wird. 
2. Wir sind berechtigt, den vereinbarten Inhalt des Reisevertrages aus rechtlich zulässigen Gründen zu ändern. Änderungen oder Abweichungen einzelner 
Reiseleistungen von dem vereinbarten Inhalt des Reisevertrages, die nach Vertragsabschluss notwendig werden und die von uns nicht wider Treu und Glauben 
herbeigeführt werden, sind nur zulässig, soweit sie nicht erheblich sind und den Gesamtzuschnitt der gebuchten Reise nicht beeinträchtigen. 
3. Der Veranstalter ist verpflichtet, den Teilnehmer über eine zulässige Reiseabsage bei Nichterreichen einer ausgeschriebenen Mindestteilnehmerzahl bzw. 
höherer Gewalt oder über eine erheblichen Änderung einer wesentlichen Reiseleistung unmittelbar hiervon zu unterrichten. 
4. Bei einer erheblichen Änderung einer wesentlichen Reiseleistung können Sie vom Vertrag zurücktreten oder bei einer zulässigen Reiseabsage durch uns die 
Teilnahme an einer gleichwertigen Freizeit verlangen, wenn der Veranstalter in der Lage ist, eine solche Freizeit aus seinem Angebot ohne Mehrpreis für Sie 
anzubieten. Dieses Recht können Sie binnen einer Woche uns gegenüber geltend machen. Wir empfehlen die Schriftform. 
5. Der im Prospekt angegebene Reisepreis ist der kalkulierte Preis bei Herausgabe des Prospektes. Anpassungen können sich ergeben bei Auslandsfreizeiten, 
wenn sich der Wechselkurs um mehr als 3 % verändert. Da die Freizeiten nicht auf Gewinn kalkuliert sind, müssen auch nicht vorhersehbare Erhöhungen, die 
mehr als 5 % betragen, z.B. bei den Benzinkosten umgelegt werden. 
5. Rücktritt/Ausfall 
5.1. Der Rücktritt von einer Ferienfahrt kann nur schriftlich erfolgen. Dabei werden € 25.00 Verwaltungskosten in Rechnung gestellt. 
5.2. Im Falle eines Rücktritts des Teilnehmers ist der Freizeitveranstalter berechtigt, eine angemessene Entschädigung zu verlangen. Diese berechnet sich nach 
Wahl des Freizeitveranstalters entweder 
a) pauschal nach folgender Aufstellung: 
bis 40 Tage vor Abreise 40 % 
bis 15 Tage vor Abreise 60 % 
bis 7 Tage vor Abreise 80 % 
ab 6 Tage vor Abreise 90 % oder 
b) gem. § 651 i Abs. 2 BGB: Die Entschädigung ist demnach der Reisepreis unter Abzug des Wertes ersparter Aufwendungen und anderweitiger Verwendung der 
Reiseleistungen. 
5.3. Das Recht des Teilnehmers, einen Ersatzteilnehmer zu stellen, bleibt von dieser Regelung unberührt. 
5.4. Der Freizeitveranstalter empfiehlt, eine Reiserücktrittskostenversicherung und eine Versicherung zur Deckung der Rückführungskosten bei Unfall oder 
Krankheit abzuschließen. 
6. Beschränkung der Haftung 
6.1. Die vertragliche Haftung des Freizeitveranstalters für Schäden, die nicht Körperschäden sind, ist der Höhe nach beschränkt auf den dreifachen Reisepreis: 
- soweit ein Schaden des Reisenden weder vorsätzlich noch grob fahrlässig herbeigeführt wird oder 
- soweit der Freizeitveranstalter für einen dem Reisenden entstehenden Schaden allein wegen eines Verschuldens eines Leistungsträgers verantwortlich ist. 
6.2. Bei groben Verstößen gegen die Gemeinschaft und Ordnung kann die Freizeitleitung eine Rückfahrt des Reisenden auf dessen Kosten verlangen. Eine 
Rückerstattung des Reisepreises ist nicht möglich. Es gilt das Gesetz zum Schutze der Jugend in der Öffentlichkeit sowie das Betäubungsmittelgesetz. 
7. Anfertigung/Veröffentlichung von Fotos 
Hiermit willige(n) ich/wir in die Anfertigung von Personenabbildungen, insbes. in Form von Freizeit-, Gruppen oder Einzelfotos durch einen seitens der Evang. 
Jugend oder der TeilnehmerInnen oder der Erziehungsberechtigten beauftragten Fotografen ein. Darüber hinaus willige(n) ich/wir in die Verwendung der 
Personenabbildungen und personenbezogenen Daten ohne weitere Genehmigung ein. Die Rechteeinräumung an den Personenabbildungen erfolgt ohne 
Vergütung und umfasst auch das Recht zur Bearbeitung, soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist. Für das Zugänglichmachen von Einzelabbildungen des 
Teilnehmers/der Teilnehmerin erteilt/erteilen der/ die Unterzeichnende(n) lediglich eine jederzeit für die Zukunft widerrufliche Einwilligung. Die Einwilligung 
der/des Unterzeichnenden ist jedoch bei Mehrpersonenabbildungen (z.B. Gruppenabbildungen) unwiderruflich, sofern nicht eine Interessenabwägung eindeutig 
zugunsten der/des Abgebildeten ausfällt. Im Falle des Widerrufs dürfen personenbezogene Daten und Einzelabbildungen zukünftig nicht mehr verwendet werden 
und sind unverzüglich aus den entsprechenden Internet-Angeboten zu löschen.Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt, d.h. 
auch über das Ende der Zugehörigkeit 
hinaus. Die Einwilligung ist freiwillig; aus der Verweigerung der Einwilligung oder ihrem Widerruf entstehen keine Nachteile. 
8. Pass-, Visa- und Gesundheitsvorschriften 
1. Im Prospekt bzw. den spezifischen Reiseinformationen haben wir Sie über eventuell notwendige Pass- und Visumerfordernisse einschließlich der Fristen zum 
Erhalt dieser Dokumente sowie über gesundheitspolizeiliche Formalitäten unterrichtet. Über etwaige Änderungen werden wir Sie, sobald uns diese bekannt 
werden, unverzüglich unterrichten. 
2. Für die Beschaffung der Reisedokumente sind Sie alleine verantwortlich. 
3. Sollten trotz der Ihnen erteilten Informationen Einreisevorschriften einzelner Länder von Ihnen nicht eingehalten werden, so dass Sie deshalb die Reise nicht 
antreten können, sind wir berechtigt, Sie mit den entsprechenden Rücktrittskosten gemäß Ziffer 5 zu belasten. 
9. Anwendbares Recht 
Die Rechtsbeziehung zwischen den Veranstalter und der Teilnehmerin/dem Teilnehmer richten sich nach dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. 
10. Anhang 
Allgemeine Haftungsbedingungen 
Wir haften im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen, die sich im Zusammenhang mit der Aufsichtspflicht ergeben! Es besteht zusätzliche Unfallschutz- und 
Haftpflichtversicherung, die aber nur für den Fall eintritt, das kein privater Versicherungsschutz besteht. 
Wir haften nicht bei: 
- Schäden, die infolge Krankheit oder Tod von Leitungspersonen entstehen 
- Schäden infolge „höherer Gewalt“ 
- Schäden, die sich Teilnehmer untereinander zufügen 
- Schäden, die ihre Hauptursache im eigenmächtigen Verhalten des Teilnehmers haben 

 

Evangelische Jugend Grafrath 

 

Kinderzeltlager 

Königsdorf

 

Für 9-12 Jährige 
04. - 10. August 2008 



Du hast Lust auf ein großes Zeltlager auf einem tollen Platz an der Isar? 

Lust auf Lagerfeuer, Bootstouren auf der Isar, Staudämme bauen am 
Bach, großes Völkerballtunier und Disko? 

Dann fahr doch mit ins große Kinderzeltlager der evangelischen 
Jugend nach Königsdorf! 

Gemeinsam wollen wir eine Woche lang mit insgesamt 200 Kindern in 
10 Gruppen auf einem schönen Zeltplatz im Tölzer Land das Lagerleben 
genießen. 
Zu unserem Programm gehören außerdem Actionspiele und Bastelspaß, 
es ist also für jeden was dabei! 

Zahlen und Fakten 

Datum:  04.08. – 10.08.2008 

Alter:   9 – 12 Jahre 

Unterkunft:  Zeltplatz der Jugendsiedlung Hochland 
   Königsdorf bei Bad Tölz 

Preis:   169€ (Geschwisterrabatt möglich) 

Leitung: Erfahrene Jugendleiter der evang. Jugend 
sowie Diakon Rainer Fuchs 

 
Anmeldung an: 
 
Evangelisches Pfarramt Grafrath 
Kornfeldstraße 8 
82284 Grafrath 
 
Tel:   08144 - 7418 
Fax:  08144 - 7351 
 

 
Überweisung an: 
 
Evangelische Kirche Grafrath 
Sparkasse Fürstenfeldbruck 
Kontonr.: 7924434 
BLZ: 700 530 70 
 

Bitte den Betrag spätestens 14 Tage nach der Anmeldung überweisen. 
 

Anmeldung 

Hiermit melde ich meine Tochter / meinen Sohn verbindlich für die 
Grafrather Gruppe des Kinderzeltlagers in Königsdorf an. 

Schwimmer:   Ja  Nein 

Vegetarier:   Ja  Nein 

 Unterschrift eines Erziehungsberechtigten * 

Bitte entsprechendes ankreuzen: 

 Straße, Hausnummer 

 Postleitzahl, Wohnort 

 Telefonnummer 

 Geburtsdatum 

 Vorname 

 Name 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Mit meiner Unterschrift erkenne ich die umseitigen Teilnahmebedingungen und Hinweise an. 


